
  

 
 

 

Entwurf des Regierungsrates 

 

Beschluss des Grossen Rates betreffend Einreichung einer Standesinitiative zur 
Ergänzung von Artikel 64a des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung 
(KVG) betreffend Vollstreckung der Prämienzahlungspflicht der Versicherten 

vom  

Der Kanton Thurgau unterbreitet der Bundesversammlung folgende Standesinitiative:  

Der Bund wird aufgefordert, Artikel 64a Absatz 4 des Bundesgesetzes über die Kran-
kenversicherung (KVG; SR 832.10) wie folgt zu ergänzen: 

4Der Kanton übernimmt 85 Prozent der Forderungen, die Gegenstand der Bekanntgabe 
nach Absatz 3 waren. Übernimmt der Kanton 90 Prozent dieser Forderungen, überträgt 

ihm der Versicherer den Verlustschein oder gleichwertigen Rechtstitel zur Bewirtschaf-

tung. Mit der Übertragung findet ein Gläubigerwechsel statt. Der Kanton zeigt der versi-
cherten Person den Gläubigerwechsel an. Absatz 5 findet in diesen Fällen keine An-

wendung. 

Der Präsident des Grossen Rates 

Die Mitglieder des Ratssekretariats 
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